
Amtliche Anzeigen

Evang.-ref. Kirchgemeinde Urdorf

Wahl der Pfarrerinnen und Pfarrer
für die Amtsdauer 2012 bis 2016
Die Kirchenpflege hat an ihrer Sitzung vom 22. August 2011 beschlossen, den
Stimmberechtigten die Bestätigung von

Pfarrerin Anna Katharina Brütsch-Städeli, geb. 1959,
von Zürich ZH

zu 100% auf die ordentliche Pfarrstelle für die am 1. Juli 2012 beginnende Amtsdau-
er 2012 bis 2016 zu beantragen.

Die Wahl für die oben erwähnte Pfarrerin findet gemäss Art. 253 der Kirchenordnung
der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich in Verbindung mit
§ 118 des Gesetzes über die politischen Rechte an der Urne statt. Die Urnenwahl
wird am 11. März 2012 durchgeführt. Für die Urnenabstimmung wird den Stimmbe-
rechtigten ein Wahlzettel mit diesem Wahlvorschlag zugestellt.

Berechtigt zur Teilnahme an der Wahl sind Mitglieder der Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Urdorf, die in der politischen Gemeinde Urdorf Wohnsitz und das 16.
Altersjahr vollendet haben sowie über das Schweizer Bürgerrecht oder eine auslän-
derrechtliche Bewilligung B, C oder Ci verfügen.

Die Wahl erfolgt unter dem Vorbehalt einer Änderung der massgebenden gesetzli-
chen Bestimmungen während der Amtsdauer.

Gegen diesen Beschluss kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politi-
schen Rechte und ihre Ausübung binnen 5 Tagen, von der Veröffentlichung an ge-
rechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Dietikon erhoben werden. Die Rekurs-
schrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit möglich, beizulegen oder genau zu bezeichnen.

Urdorf, 27. Januar 2011 Wahlvorsteherschaft Urdorf

Verkehrsbau- und Niveaulinien
Die Volkswirtschaftsdirektion hat mit Verfü-
gung Nr. 5250 vom 19. September 2011 an
der Limmattalstrasse (Route 295) in der Ge-
meinde Oetwil an der Limmat, Abschnitt Gren-
ze Würenlos bis Grenze Geroldswil, Verkehrs-
bau- und Niveaulinien aufgehoben und Ver-
kehrsbaulinien neu festgesetzt. Die Pläne lie-
gen vom Freitag, 27. Januar, bis Montag,
27. Februar 2012 in der Gemeinderatskanzlei
Oetwil an der Limmat zur Einsichtnahme auf.
Innerhalb der genannten Auflagefrist von 30
Tagen können betroffene Grundeigentümer
oder sonstwie in ihren schutzwürdigen Interes-
sen berührte Personen, Gemeinden sowie an-
dere Körperschaften oder Anstalten des öf-
fentlichen Rechts gegen die Verkehrsbaulinien-
vorlage beim Regierungsrat des Kantons Zü-
rich Rekurs erheben, wobei die Rekursschrift
einen Antrag und dessen Begründung enthal-
ten muss.

8955 Oetwil an der Limmat, 27. Januar 2012

Der Gemeinderat

Verkehrsbau- und Niveaulinien

Die Volkswirtschaftsdirektion hat mit Verfü-
gung Nr. 5245 vom 13. September 2011 an
der Mutschellenstrasse (Route 618) in der Ge-
meinde Oetwil an der Limmat, Abschnitt Gren-
ze Dietikon bis Limmattalstrasse, Verkehrsbau-
und Niveaulinien vollständig ersatzlos aufge-
hoben. Der Plan liegt vom Freitag, 27. Januar ,
bis Montag, 27. Februar 2012 in der Gemein-
deratskanzlei Oetwil an der Limmat zur Ein-
sichtnahme auf. Innerhalb der genannten Auf-
lagefrist von 30 Tagen können betroffene
Grundeigentümer oder sonstwie in ihren
schutzwürdigen Interessen berührte Personen,
Gemeinden sowie andere Körperschaften oder
Anstalten des öffentlichen Rechts gegen die
Verkehrsbaulinienvorlage beim Regierungsrat
des Kantons Zürich Rekurs erheben, wobei die
Rekursschrift einen Antrag und dessen Be-
gründung enthalten muss.

8955 Oetwil an der Limmat, 27. Januar 2012

Der Gemeinderat

Baugespann
Bauherr: Walter Müller und Selene

Müller-Sanvido
Hardwaldstrasse 12
8951 Fahrweid-Weiningen

Vertreter/ Jean F. Weber AG, Architektur
Architekt: + Planung, Dorfstrasse 6

8102 Oberengstringen
Grundeigent.: Stockwerkeigentümergemein-

schaft Hardwaldstrasse 12
8951 Fahrweid-Weiningen

Bauobjekt: Balkonverglasung, Hardwald-
strasse 12, 8951 Fahrweid-
Weiningen, Assek.-Nr. 1019,
Kat.-Nr. 2827, Zone: Wohn-
zone W3/60%, BG-Nr. 11/037

Planauflage: Die Pläne liegen in der Gemein-
deratskanzlei während 20 Tagen, vom Datum
der Ausschreibung an, zur Einsicht auf.

Rechtsbehelfe: Begehren um die Zustellung
von baurechtlichen Entscheiden sind innert
20 Tagen seit der Ausschreibung beim Ge-
meinderat Weiningen schriftlich zu stellen;
elektronische Zuschriften (E-Mails) erfüllen
die Anforderungen der Schriftlichkeit in der
Regel nicht. Wer das Begehren nicht innert
Frist stellt, hat das Rekursrecht verwirkt. Die
Rekursfrist läuft ab Zustellung des Entschei-
des (§§ 314–316 PBG).
Für die Zustellung wird eine Gebühr von
Fr. 30.– zuzüglich Porto verlangt.

8104 Weiningen, 27. Januar 2012

Gemeinderat Weiningen

Baugespann
Uitikon

Zollinger Peter und Lesmann Iris, Schlie-
renstrasse 19, 8142 Uitikon; Projektverfas-
ser Herger Ruedi A., Stationsstrasse 54,
8907 Wettswil, Umbau Einfamilienhaus As-
sek. Nr. 231 mit Anhebung Dachgeschoss
und Anbau, Kat. Nr. 543, Mangoldwiese 6;
2-geschossige Wohnzone E

Die Pläne liegen beim Bauamt bei der Ge-
meindeverwaltung zur Einsicht auf. Dauer
der Planauflage: 20 Tage vom Datum der
Ausschreibung an gerechnet.

Begehren um Zustellung von baurechtli-
chen Entscheiden sind innert 20 Tagen seit
der Ausschreibung beim Gemeinderat Uiti-
kon schriftlich anzumelden; elektronische
Zuschriften (E-Mails) erfüllen die Anforde-
rungen der Schriftlichkeit in der Regel
nicht. Wer das Begehren nicht innert dieser
Frist stellt, hat das Rekursrecht verwirkt.
Die Rekursfrist läuft ab Zustellung des Ent-
scheides (§§ 314–316 PBG).
Für die Zustellung wird eine Gebühr von
Fr. 25.– zuzüglich Einschreibegebühren
verlangt.

25. Januar 2012 Der Gemeinderat

Bauausschreibung
Bauherr: Schumacher Martin

 Brunnmattstrasse 48
 8103 Unterengstringen

Projektverf.: Hug Andreas
 St.-Niklaus-Strasse 1
 8103 Unterengstringen

Projekt: Projektänderung (Gebäude-
höhe) bereits ausgeführt,
Anbau gedeckter Sitzplatz
mit Unterkellerung (Sauna)
und Fertiggarage, Brunn-
mattstrasse 48, Unterengs-
tringen, Kat.-Nr. 2334,
2-geschossige Wohnzone,
locker W2L

Planauflage: Die Pläne liegen im Bau-
sekretariat Unterengstringen, Weininger-
strasse 50, zur Einsicht auf. Für die Zustel-
lung des baurechtlichen Entscheides wird
eine Gebühr von pauschal Fr. 40.– erho-
ben.

Dauer der Planauflage: 20 Tage vom Da-
tum der Ausschreibung an. Bei fehlender
Übereinstimmung der Daten im kantonalen
Amtsblatt und im kommunalen Publika-
tionsorgan gilt das Datum der letzten Aus-
schreibung.

Rechtsbehelfe: Begehren um Zustellung
von baurechtlichen Entscheiden sind innert
20 Tagen seit der Ausschreibung bei der
Baubehörde schriftlich einzureichen; elek-
tronische Zuschriften (E-Mails) erfüllen die
Anforderungen der Schriftlichkeit in der
Regel nicht. Wer das Begehren nicht innert
dieser Frist stellt, hat das Rekursrecht ver-
wirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustellung
des Entscheids (§§ 314–316 PBG).

Unterengstringen, 27. Januar 2012

Gemeinderat Unterengstringen

Veranstaltungen

Grosser Hausflohmarkt
Sehr viel antikes Glas, Elektrik, LP, CD, Haushalt, Hobby,
Ledersofas, Kamera, div. Trödel, kein Ramsch, Bett, Du-
vet, Neuware. Samstag, 28.1., 10–16 Uhr, Neumatt-
strasse 12, 5236 Remigen. Günstig – alles muss weg!

KURTHEATER BADEN

Dienstag, 21. Februar 2012 um 20.00 Uhr
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www.ticketcorner.com

Solisten, Chor, Orchester - 120 Mitwirkenden

Giuseppe Verdi

Oper-Konzert

in 4 Akten

Dirigent:

Radu Ciorei

MONUMENTAL OPER
AÏDA

DIENSTLEISTUNGEN
UND GESCHÄFTE

Malergeschäft Ch. Aemmer. Sämtl. Arbeiten innen/aus-
sen, Tap., Deko, Farbber. usw. 30-j. Erf. Sauber, prompt.
N 079 386 05 80, G 056 493 42 67 / Spezial-Rabatte

Alkohol-
probleme?
Anonyme Alkoholiker AA

Hotline 0848 848 885

www.anonyme-alkoholiker.ch


